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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):

Ra 2021/19/0440

Betreff

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident Dr. PAel sowie die Hofrätin Dr. Funk-Leisch

und den Hofrat Dr. Eisner als Richter, unter Mitwirkung der Schriftführerin Mag.a Seiler, über die Revision 1. des S A,

und 2. des M A, beide vertreten durch Mag. Karin Hauder, Rechtsanwältin in 8010 Graz, Pestalozzistraße 3/19, als

bestellte Verfahrenshelferin, diese vertreten durch Mag. Dr. Helmut Blum, Rechtsanwalt in 4020 Linz, Mozartstraße 11,

gegen das Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts vom 5. Juli 2021, 1. L519 2191704-1/11E und 2. L519 2191701-

1/14E, betreFend Angelegenheiten nach dem AsylG 2005 und dem FPG (belangte Behörde vor dem

Verwaltungsgericht: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl), zu Recht erkannt:

Spruch

Das angefochtene Erkenntnis wird wegen Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften aufgehoben.

Der Bund hat den Revisionswerbern Aufwendungen in der Höhe von jeweils EUR 1.106,40 binnen zwei Wochen bei

sonstiger Exekution zu ersetzen.

Begründung
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1        Der Erstrevisionswerber ist der Bruder des Zweitrevisionswerbers. Beide sind irakische Staatsangehörige und

stellten am 1. Oktober 2015 Anträge auf internationalen Schutz, die sie im Laufe des Verfahrens unter anderem damit

begründeten, dass sie zum Christentum konvertiert seien und deshalb befürchten würden, im Irak getötet zu werden.

2        Mit Bescheiden je vom 19. Februar 2018 wies das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl die Anträge der

Revisionswerber ab, erteilte ihnen keine Aufenthaltstitel aus berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß

§ 57 AsylG 2005, erließ gegen sie Rückkehrentscheidungen, stellte fest, dass ihre Abschiebung in den Irak zulässig sei

und legte eine Frist für die freiwillige Ausreise fest.Mit Bescheiden je vom 19. Februar 2018 wies das Bundesamt für

Fremdenwesen und Asyl die Anträge der Revisionswerber ab, erteilte ihnen keine Aufenthaltstitel aus

berücksichtigungswürdigen Gründen gemäß Paragraph 57, AsylG 2005, erließ gegen sie Rückkehrentscheidungen,

stellte fest, dass ihre Abschiebung in den Irak zulässig sei und legte eine Frist für die freiwillige Ausreise fest.

3        Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) die dagegen erhobenen

Beschwerden der Revisionswerber nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung als unbegründet ab und sprach

aus, dass die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig sei.Mit dem angefochtenen Erkenntnis wies das

Bundesverwaltungsgericht (BVwG) die dagegen erhobenen Beschwerden der Revisionswerber nach Durchführung

einer mündlichen Verhandlung als unbegründet ab und sprach aus, dass die Revision gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-

VG nicht zulässig sei.

4        Mit Beschluss vom 22. September 2021, E 3112-3113/2021-7, lehnte der Verfassungsgerichtshof die Behandlung

der gegen dieses Erkenntnis gerichteten Beschwerde der Revisionswerber ab und trat diese dem

Verwaltungsgerichtshof zur Entscheidung ab.

5        Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen dieses Erkenntnis erhobene außerordentliche Revision nach

Einleitung des Vorverfahrens - eine Revisionsbeantwortung wurde nicht erstattet - in einem gemäß

§ 12 Abs. 1 Z 2 VwGG gebildeten Senat erwogen:Der Verwaltungsgerichtshof hat über die gegen dieses Erkenntnis

erhobene außerordentliche Revision nach Einleitung des Vorverfahrens - eine Revisionsbeantwortung wurde nicht

erstattet - in einem gemäß Paragraph 12, Absatz eins, Ziffer 2, VwGG gebildeten Senat erwogen:

6        Die Revision bringt zu ihrer Zulässigkeit unter anderem vor, das BVwG habe die Beurteilung der vorgebrachten

Konversion weder entsprechend den Vorgaben der (näher bezeichneten) Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes, insbesondere nicht im Rahmen einer Gesamtbetrachtung aller Umstände des Einzelfalles

zur Konversion, vorgenommen, noch nachvollziehbar begründet.

7        Die Revision ist zulässig und auch begründet.

8        Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Frage einer drohenden Verfolgung von zum

christlichen Glauben konvertierten Muslimen ist maßgeblich, ob der Asylwerber bei weiterer Ausführung seines

behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben zu leben, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit

damit rechnen müsse, aus diesem Grund mit einer die Intensität von Verfolgung erreichenden Sanktion belegt zu

werden (vgl. VwGH 18.5.2017, Ra 2016/20/0022, mwN).Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur

Frage einer drohenden Verfolgung von zum christlichen Glauben konvertierten Muslimen ist maßgeblich, ob der

Asylwerber bei weiterer Ausführung seines behaupteten inneren Entschlusses, nach dem christlichen Glauben zu

leben, mit maßgeblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müsse, aus diesem Grund mit einer die Intensität von

Verfolgung erreichenden Sanktion belegt zu werden vergleiche , VwGH 18.5.2017, Ra 2016/20/0022, mwN).

9        Der Verwaltungsgerichtshof hat unter Hinweis auf die Judikatur des EuGH bereits erkannt, dass eine begründete

Furcht des Antragstellers vor asylrelevanter Verfolgung vorliegt, sobald nach AuFassung der zuständigen Behörden im

Hinblick auf die persönlichen Umstände des Antragstellers vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er nach Rückkehr

in sein Herkunftsland religiöse Betätigungen vornehmen wird, die ihn der tatsächlichen Gefahr einer Verfolgung

aussetzen (vgl. VwGH 20.8.2020, Ra 2020/19/0239, mwN).Der Verwaltungsgerichtshof hat unter Hinweis auf die

Judikatur des EuGH bereits erkannt, dass eine begründete Furcht des Antragstellers vor asylrelevanter Verfolgung

vorliegt, sobald nach AuFassung der zuständigen Behörden im Hinblick auf die persönlichen Umstände des

Antragstellers vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er nach Rückkehr in sein Herkunftsland religiöse Betätigungen

vornehmen wird, die ihn der tatsächlichen Gefahr einer Verfolgung aussetzen vergleiche , VwGH 20.8.2020,

Ra 2020/19/0239, mwN).
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10       Bei der Beurteilung eines behaupteten Religionswechsels und der Prüfung einer Scheinkonversion kommt es auf

die aktuell bestehende Glaubensüberzeugung des Konvertiten an, die im Rahmen einer Gesamtbetrachtung anhand

einer näheren Beurteilung von Zeugenaussagen und einer konkreten Befragung des Asylwerbers zu seinen religiösen

Aktivitäten zu ermitteln ist (vgl. VwGH 13.2.2020, Ra 2019/19/0398, mwN). Maßgebliche Indizien für einen aus innerer

Überzeugung vollzogenen Religionswechsel sind beispielsweise das Wissen über die neue Religion, die Ernsthaftigkeit

der Religionsausübung, welche sich etwa in regelmäßigen Gottesdienstbesuchen oder sonstigen religiösen Aktivitäten

manifestiert, eine mit dem Religionswechsel einhergegangene Verhaltens- bzw. Einstellungsänderung des Konvertiten

sowie eine schlüssige Darlegung der Motivation bzw. des auslösenden Moments für den Glaubenswechsel

(vgl. VwGH 25.4.2022, Ra 2021/19/0329, mwN).Bei der Beurteilung eines behaupteten Religionswechsels und der

Prüfung einer Scheinkonversion kommt es auf die aktuell bestehende Glaubensüberzeugung des Konvertiten an, die

im Rahmen einer Gesamtbetrachtung anhand einer näheren Beurteilung von Zeugenaussagen und einer konkreten

Befragung des Asylwerbers zu seinen religiösen Aktivitäten zu ermitteln ist vergleiche , VwGH 13.2.2020,

Ra 2019/19/0398, mwN). Maßgebliche Indizien für einen aus innerer Überzeugung vollzogenen Religionswechsel sind

beispielsweise das Wissen über die neue Religion, die Ernsthaftigkeit der Religionsausübung, welche sich etwa in

regelmäßigen Gottesdienstbesuchen oder sonstigen religiösen Aktivitäten manifestiert, eine mit dem Religionswechsel

einhergegangene Verhaltens- bzw. Einstellungsänderung des Konvertiten sowie eine schlüssige Darlegung der

Motivation bzw. des auslösenden Moments für den Glaubenswechsel vergleiche , VwGH 25.4.2022, Ra 2021/19/0329,

mwN).

1 1       Die Begründung eines Erkenntnisses des Verwaltungsgerichts hat nach der ständigen Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes jenen Anforderungen zu entsprechen, die in seiner Rechtsprechung zu den §§ 58 und

60 AVG entwickelt wurden. Danach erfordert dies in einem ersten Schritt die eindeutige, eine Rechtsverfolgung durch

die Partei ermöglichende und einer nachprüfenden Kontrolle durch die Gerichtshöfe des öFentlichen Rechts

zugängliche konkrete Feststellung des der Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalts, in einem zweiten Schritt die

Angabe jener Gründe, welche die Behörde im Fall des Vorliegens widerstreitender Beweisergebnisse in Ausübung der

freien Beweiswürdigung dazu bewogen haben, gerade jenen Sachverhalt festzustellen, und in einem dritten Schritt die

Darstellung der rechtlichen Erwägungen, deren Ergebnisse zum Spruch des Bescheids geführt haben. Diesen

Erfordernissen werden die Verwaltungsgerichte dann gerecht, wenn sich die ihre Entscheidungen tragenden

Überlegungen zum maßgeblichen Sachverhalt, zur Beweiswürdigung sowie zur rechtlichen Beurteilung aus den

verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen selbst ergeben (vgl. VwGH 10.11.2021, Ra 2021/19/0062, mwN).Die

Begründung eines Erkenntnisses des Verwaltungsgerichts hat nach der ständigen Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes jenen Anforderungen zu entsprechen, die in seiner Rechtsprechung zu den Paragraphen 58

und 60 AVG entwickelt wurden. Danach erfordert dies in einem ersten Schritt die eindeutige, eine Rechtsverfolgung

durch die Partei ermöglichende und einer nachprüfenden Kontrolle durch die Gerichtshöfe des öFentlichen Rechts

zugängliche konkrete Feststellung des der Entscheidung zugrunde gelegten Sachverhalts, in einem zweiten Schritt die

Angabe jener Gründe, welche die Behörde im Fall des Vorliegens widerstreitender Beweisergebnisse in Ausübung der

freien Beweiswürdigung dazu bewogen haben, gerade jenen Sachverhalt festzustellen, und in einem dritten Schritt die

Darstellung der rechtlichen Erwägungen, deren Ergebnisse zum Spruch des Bescheids geführt haben. Diesen

Erfordernissen werden die Verwaltungsgerichte dann gerecht, wenn sich die ihre Entscheidungen tragenden

Überlegungen zum maßgeblichen Sachverhalt, zur Beweiswürdigung sowie zur rechtlichen Beurteilung aus den

verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen selbst ergeben vergleiche , VwGH 10.11.2021, Ra 2021/19/0062, mwN).

12       Die Revision zeigt zutreFend auf, dass die Feststellungen zur Konversion der Revisionswerber in sich

widersprüchlich sind. So stellte das BVwG zunächst fest, die Revisionswerber seien in Österreich zum christlichen

Glauben konvertiert, führte jedoch in der Beweiswürdigung aus, eine ernsthafte innere Umkehr zum Christentum habe

nicht stattgefunden und schlussfolgert in der rechtlichen Beurteilung, dass die mit der Konversion der Revisionswerber

zum christlichen Glauben verbundene Zugehörigkeit zum Christentum noch keinen ausreichenden Grund für die

Gewährung von Asyl bilde. Schließlich führte das BVwG in der rechtlichen Beurteilung aus, „der Beschwerdeführer sei

außerdem sunnitischen Glaubens, er hat demnach im Fall der Rückkehr insbesondere keine Schwierigkeiten aufgrund

seines Religionsbekenntnisses zu befürchten“. Es geht somit aus dem angefochtenen Erkenntnis nicht klar hervor, ob

das BVwG von einem aus innerer Überzeugung erfolgten Glaubenswechsel der Revisionswerber und einer daraus

resultierenden Gefahr einer Verfolgung im Herkunftsstaat ausging, oder nicht. Damit hält das angefochtene Erkenntnis

fallbezogen den dargelegten Anforderungen an eine überprüfbare Begründung nicht stand.
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13       Auch die vom BVwG vorgenommene „Wahrunterstellung der Konversion“ vermag die rechtliche Beurteilung des

BVwG, die in Österreich erfolgte Konversion der Revisionswerber bilde noch keinen ausreichenden Grund für die

Gewährung des Status der Asylberechtigten, fallbezogen nicht zu tragen.

1 4       Im Rahmen einer Wahrunterstellung ist es erforderlich, in der Entscheidung oFenzulegen, von welchen als

hypothetisch richtig angenommenen Sachverhaltsannahmen bei der rechtlichen Beurteilung konkret ausgegangen

wird, um sowohl den Verfahrensparteien als auch dem Verwaltungsgerichtshof die Überprüfung zu ermöglichen, ob

einerseits die derart erfolgte rechtliche Beurteilung - und daher auch die Annahme, keine (allenfalls: ergänzenden)

Feststellungen zum Vorbringen treFen zu müssen - dem Gesetz entspricht, und ob andererseits überhaupt bei der

rechtlichen Beurteilung vom Inhalt des Sachverhaltsvorbringens ausgegangen wurde. Bei der rechtlichen Beurteilung

im Rahmen einer „Wahrunterstellung“ ist somit - soweit nicht ausdrücklich anderslautende Feststellungen getroFen

werden - vom gesamten Vorbringen auszugehen (vgl. VwGH 5.10.2020, Ra 2020/19/0092; und VwGH 22.11.2017,

Ra 2017/19/0177, mwN).Im Rahmen einer Wahrunterstellung ist es erforderlich, in der Entscheidung oFenzulegen, von

welchen als hypothetisch richtig angenommenen Sachverhaltsannahmen bei der rechtlichen Beurteilung konkret

ausgegangen wird, um sowohl den Verfahrensparteien als auch dem Verwaltungsgerichtshof die Überprüfung zu

ermöglichen, ob einerseits die derart erfolgte rechtliche Beurteilung - und daher auch die Annahme, keine (allenfalls:

ergänzenden) Feststellungen zum Vorbringen treFen zu müssen - dem Gesetz entspricht, und ob andererseits

überhaupt bei der rechtlichen Beurteilung vom Inhalt des Sachverhaltsvorbringens ausgegangen wurde. Bei der

rechtlichen Beurteilung im Rahmen einer „Wahrunterstellung“ ist somit - soweit nicht ausdrücklich anderslautende

Feststellungen getroFen werden - vom gesamten Vorbringen auszugehen vergleiche , VwGH 5.10.2020,

Ra 2020/19/0092; und VwGH 22.11.2017, Ra 2017/19/0177, mwN).

15       Diesen Anforderungen an eine Wahrunterstellung werden die Ausführungen des BVwG schon deshalb nicht

gerecht, weil das BVwG eine Beurteilung der (wahrunterstellten) Konversion und insbesondere der damit

einhergehenden, konkreten religiösen Betätigungen der Revisionswerber bei einer Rückkehr in den Irak nicht

vornahm. Eine solche Beurteilung wäre aber notwendig gewesen, um vor dem Hintergrund der vom BVwG getroFenen

Länderfeststellungen, wonach u.a. „Feindseligkeit gegenüber Konvertiten aus der islamischen irakischen Gesellschaft

weit verbreitet sind“ und „[...] eine oFene Konversion Ächtung und/oder Gewalt durch die Gesellschaft, den Stamm, die

Familie oder bewaFnete Gruppen nach sich ziehen kann“, eine abschließende Beurteilung, ob den Revisionswerbern

im Irak asylrelevante Verfolgung droht oder nicht, vorzunehmen.

1 6       Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das BVwG bei Vermeidung der aufgezeigten Verfahrensfehler zu

einem anderen Ergebnis hätte kommen können, war das Erkenntnis infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften

gemäß § 42 Abs. 2 Z 3 lit. b und c VwGG aufzuheben, ohne dass auf das weitere Revisionsvorbringen einzugehen

war.Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass das BVwG bei Vermeidung der aufgezeigten Verfahrensfehler zu

einem anderen Ergebnis hätte kommen können, war das Erkenntnis infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften

gemäß Paragraph 42, Absatz 2, ZiFer 3, Litera b, und c VwGG aufzuheben, ohne dass auf das weitere

Revisionsvorbringen einzugehen war.

1 7       Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 47 F VwGG, insbesondere auf § 52 Abs. 1 VwGG in Verbindung

mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.Die Kostenentscheidung gründet sich auf die Paragraphen 47, F VwGG,

insbesondere auf Paragraph 52, Absatz eins, VwGG in Verbindung mit der VwGH-Aufwandersatzverordnung 2014.
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